












Politische Gemeinde Eggersriet
Anhang zum Reglement fűr die schulergänzende Tagesbetreuung

ANHANG I

Gebűhrentaríf Famílíenzentrum Eggersríet

Gemäss Art. 15 des Reglements fűr die schulergänzende Tagesbetreuung werden die Ge-
bűhren aIs Eínheitstarife vom Gemeinderat festgeiegt.

Die Kostenbeteiligung fűr die Nutzung des Betreuungsangebots betragen je Eínheit und Kind
ab dem 1. Apri12025:

Vormittagsbetreuung: Fr. 7.00 07.00 — 08.00 Uhr
Spielgruppe: Fr. 16.00 09.00 — 11.00 Uhr

spielgruppe Sprachförderung

Míttagsbetreuung:

kostenlos

Fr. 15.00

09.00 — 11.00 Uhr Mittwochs

11.45 — 14.00 Uhr
Mittagsbetreuung spontan: Fr. 20.00 11.45 — 14.00 Uhr

Mittagsbetreuung ab 3. Kind der Familie Fr. 7.50 11.45 — 14.00 Uhr

Nachmittagsbetreuung: Fr. 15.00 14.00 — 18.00 Uhr

Ferienbetreuung Tag Fr. 37.00 07.00 — 18.00 Uhr

Ferienbetreuung Woche Fr. 170.00 07.00 — 18.00 Uhr

Bei Härtefällen kann ein entsprechendes Gesuch an die pädagogische Bereíchsleítung mit
Offenlegung der finanziellen Verhältnisse gestellt werden. Beí entsprechend tiefem Einkom-
men (Minímaibetrag) werden die Betreuungskosten halbíert. Die Beurteilung erfolgt ín Rűck-
sprache mit dem Assistenz- und Betreuungsdienst. Die Kooperation der Eitern wird voraus-
gesetzt.

Die Rechnungsstellung erfoigt in der Rege1 halbjährlich rűckwirkend. Auf Antrag kann eine
kűrzere Abrechnungsdauer mít der pädagogíschen Bereichsleitung vereinbart werden.

Vom Gemeinderat eriassen am: 26. November 2024

Gemeinderat Eggersriet

Der Gemeíndepräsident

Guído Keller

Die Gemeinderatsschreiberin Kanzlei

Chantjal/Lippuner
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ANHANG 11

Betreuungsangebot Grub SG

Gemäss Art. 3 Abs. 2 des Reglements für die schulergänzende Tagesbetreuung werden die
weiteren Modalitäten von der Leitung schulergänzende Betreuung definiert.

Das Betreuungsangebot in Grub SG wird durch eine Gastfamilienbetreuung sichergestellt.
Die Benützungsregeln (Art. 11 bis 17) des Reglements für die schulergänzende Tagesbe-
treuung werden sinngemäss angewendet. Davon ausgenommen sind folgende Bestimmun-
gen:

Spontane Nutzung Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine spontane Nut-
zung des Angebots. Je nach Möglichkeit bzw. Aufnahmekapazi-
tät können diese in Absprache mit der Betreuungsperson bzw.
Leitung schulergänzende Betreuung trotzdem entgegengenom-
men werden.

Die Gebühren für das Betreuungsangebot Grub SG richten sich nach den Gebühren fйr das
Familienzentrum.

Die Rechnungsstellung erfolgt in der Rege1 halbjährlich rückwirkend. Auf Antrag kann eine
kürzere Abrechnungsdauer mit der pädagogischen Bereichsleitung vereinbart werden.

Die Gebühren für das gebuchte Betreuungsangebot sind auch bei Abwesenheit des Kindes
geschuldet.

Die Gebühren werden erlassen, wenn die mehrtägige Abwesenheit auf einen schulischen
Grund, insbesondere auf Lager- oder Projektwochen zurückzuführen ist. Das Gleiche gilt für
krankheitsbedingte Abwesenheiten, die mehr aIs zwei aufeinanderfolgende Schulwochen
umfassen und die Krankheit durch ein ärztliches Zeugnis belegt ist.

Durch díe Leítung schulergänzende Betreuung verfasst und vom Gemeinderat erlas-
sen am: 13. August 2024 und geändert am 26. November 2024

Gemeínderat Eggersríet

Der Gemeindepräsident
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Guido Keller
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Die Gérxıeinderatsschreiberin Kanzlei

Chantál Li~púnér
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